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Beschlussvorlage 
 
Vorlage Nr.: BV/080/2019 
 
 

Federführung: FB 1.1 - Zentrale Aufgaben Datum: 24.04.2019 
Bearbeiter: Petra Lübker AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin  

Ortsrat Herringhausen-Stirpe-
Oelingen 

03.06.2019 öffentlich 

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 

Antrag des Fördervereins der Grundschule Herringhausen zur Bezuschussung 
des Kinderchores 
 
Sachverhalt: 
In der Grundschule Herringhausen soll ab August 2019 wieder ein Grundschulchor ins Leben 
gerufen werden. Frau Zilli Hünniger wird den Chor leiten. An Kosten würden pro Schuljahr rd. 
1.000 € anfallen. 
 
Mit dem dieser Vorlage beigefügten Antrag vom 14.05.2019 bittet der Förderverein der 
Grundschule Herringhausen den Ortsrat um einen Zuschuss zur Bildung dieses neuen 
Chores und weitere Unterstützung in den Folgejahren. 
 
Neben der Kirchengemeinde Arenshorst wird der Ortsrat Herringhausen-Stirpe-Oelingen 
gebeten sich an diesem Projekt mit 500,00 € jährlich zu beteiligen. 
 
 
Beschluss: 
Der Ortsrat Herringhausen-Stirpe-Oelingen beschließt entsprechend der Beratung. 
 
 
 

Finanzierung: 

 

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 

Haushalt: 

 

 Keine finanziellen Auswirkungen 

 Gesamterträge und/ oder 
Gesamteinzahlungen (ohne 
Folgekosten) in Höhe von 

   
 
      € 

 Gesamtaufwendungen und/ oder 
Gesamtauszahlungen (ohne 
Folgekosten)  in Höhe von  

  
 

 
 
500,00 € 

     
 

 im  Ergebnishaushalt Produkt: 11110 
   Kostenstelle: 000002 
 
  Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 
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Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets 
Deckung erfolgt durch       

  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 
 
Jährliche Folgekosten:       

 

 im  Finanzhaushalt Investitionsnummer:       
       
Die Maßnahme ist im Investitionsplan 20                   enthalten 
                                                                                      nicht enthalten 
 
  

 
Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 
Deckung erfolgt durch       

  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 
 

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln muss erfolgen: 
 durch einen Nachtragshaushalt 

 

 
 
 
 
______________________ 
Unterschrift 
 
Anlagen: 
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